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 Veröffentlicht am 22.11.1988

Norm

MRG §16 Abs3

Rechtssatz

Daß sich der Mieter zur Zeit des Beginns des Mietverhältnisses rechtswirksam dazu verp6ichten konnte,

Adaptierungsarbeiten sowie Herstellung eines Bades und WCs im Bestandobjekt vornehmen zu lassen, muß vom

Vermieter behauptet und nachgewiesen werden.
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